Präambel der Bayerischen Verfassungsurkunde von 1818

Baiern! - Dies sind die Grundzüge der aus Unserm freyen Entschlusse euch gegebenen Verfassung - sehet darin die Grundsätze eines Königs, welcher das Glück seines Herzens und den Ruhm seines Thrones nur von dem Glücke des Vaterlandes und von der Liebe seines Volkes empfangen will! -

Wir erklären hiernach folgende Bestimmungen als Verfassung des Königreiches Baiern: 

Präambel der Badischen Verfassungsurkunde von 1818

... haben Wir nachstehende Verfassungsurkunde gegeben, und versprechen feierlich für Uns und Unsre Nachfolger, sie treulich und gewissenhaft zu halten und halten zu lassen.

Präambel der Württembergischen Verfassungsurkunde von 1819

... so ist endlich durch höchste Entschließung und allerunthänigste Gegenerklärung eine vollkommene beiderseitige Vereinigung über folgende Punkte zu Stande gekommen:

Präambel der Preußischen Verfassungsurkunde von 1850

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen etc. etc.

Thun kund und fügen zu wissen, daß Wir, nachdem die von Uns unterm 5. Dezember 1848. vorbehaltlich der Revision im ordentlichen Wege der Gesetzgebung verkündigte und von beiden Kammern unsres Königreichs anerkannte Verfassung des preußischen Staats der darin angeordnete Revision unterworfen ist, die Verfassung in Uebereinstimmung mit beiden Kammern endgültig festgestellt haben. 

Souveränitätsklausel der monarchischen Verfassungen

Badische Verfassungsurkunde

§ 5
Der Großherzog vereinigt in Sich alle Rechte der Staatsgewalt, und übt sie unter den in dieser Verfassungsurkunde festgesetzen Bedingungen aus.

Seine Person ist heilig und unverletzlich

Preußische Verfassungsurkunde

Art. 45
Dem König allein steht das Recht der vollziehenden Gewalt zu. Er ernennt und entläßt die Minister. Er befiehlt die Verkündung der Gesetze und erläßt die zu deren Ausführung nöthigen Verordnungen.

